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vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Nachbewilligung von Fördermitteln zur Ertüchtigung des 2. Bauabschnitts des Intranetzes 
der Grundschule Barleben  im Rahmen der STARK III-Förderung 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat beschließt die Realisierung des zweiten Bauabschnittes des Projekts 
„Bildungsstandort Barleben“ zur Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur an der 
Grundschule Barleben. Der Beschluss wird unter der Bedingung, dass eine entspre-
chende Förderung aus dem Programm STARK III durch die Investitionsbank positiv 
beschieden wird, gefasst. Die nötigen Eigenmittel werden für das Projekt freigegeben.  
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
 
Mit Erteilung des Förderbescheides zur Umsetzung des Projektes „Bildungsstandort Barle-
ben“ durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt im Mai 2014, stehen für den ersten Bauab-
schnitt zum Einsatz der sog. NetApp-Lösung insgesamt 120.000 EUR Fördermittel (75 v.H.)  
zur Verfügung. Den Fördermitteln muss ein Eigenanteil von 40.000 EUR (25 v. H.) gegen-
übergestellt werden. 
Über das Gesamtprojekt (Gesamtvolumen 475.000 EUR) wurde in 2013 mit der BV-
0151/2013 ein positiver Beschluss gefasst.  
 
Durch die hohe Qualität der Konzeption und die fortwährende Kooperation mit dem Land-
kreis Börde (STARK III-Projekt IT für berufsbildende Schulen) sowie dem Ministerium der 
Finanzen, können aus dem Fördertopf weitere Mittel erlangt werden. Hierzu ist nach Hinweis 
der Investitionsbank Sachsen-Anhalt aus Gründen, die an die Förderung aus EU-Mitteln ge-
bunden sind (sog. ELER-Förderung) eine weitere Antragstellung für den nächsten Bauab-
schnitt erforderlich.  
 
Der Förderanteil beläuft sich dabei ebenfalls auf 75 v. H. der förderfähigen Projektkosten. 
Die Gemeinde muss einen Eigenanteil von 25 v. H. beisteuern.  
 
Die grundhafte Erschließung der kommunalen Grundschule mit einer angemessenen Netz-
werkinfrastruktur ist bereits seit einigen Jahren geplant. Erst durch einen Lückenschluss in 
der Glasfaservernetzung des gemeindeeigenen Intranetzes im Jahr 2013 ist ein Ausbau der 
internen Vernetzung geboten und umsetzbar geworden. 
Weiterhin wird seitens des Landes unmissverständlich nach Investitionsbedarfen in 
den Bildungseinrichtungen nachgefragt um die Anforderungen der  Multimedia-

Richtlinie an den Bildungseinrichtungen in Sachsen-Anhalt vor Ort umzusetzen (zuletzt mit 
Abfrage IT an Schulen durch das Kultusministerium 07.05.2014) .  
 

Hierin heißt es:  
„Mit der Befähigung der Schülerinnen und Schüler zu individueller Wahrnehmungs-, 
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit und ihrer Vorbereitung auf die aus dem Struktur-
wandel erwachsenden Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt in der Informati-
onsgesellschaft schaffen die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen bil-
dungsseitig den Vorlauf für die Stärkung der regionalen und nationalen Wirtschafts-
kraft. Die Einbeziehung elektronischer Medien in den Unterricht hat in diesem Zu-
sammenhang einen besonderen Stellenwert, setzt jedoch auch eine entsprechende 
technische Infrastruktur und Ausstattung an den einzelnen Schulen voraus. Die Aus-
stattung der Schulen mit PC-Technik trägt auch dazu bei, dass Schülerinnen und 
Schüler auf die bereits eingetretene und stetig voranschreitende Entwicklung der Te-
lekommunikation und Informationsgesellschaft vorbereitet werden. Das heißt, dass 
auch insbesondere Mädchen im Kinder- und Jugendalter mit der Technik vertraut 
gemacht werden und somit die gegenwärtige Unterrepräsentanz von Frauen in na-
turwissenschaftlichen Studiengängen und/oder in technischen Berufen mit ihrer künf-
tigen Berufswahl positiv verändern können.  Regionale Medienstellen unterstützen 
diese Prozesse durch die leihweise Bereitstellung von Hard- und Software und betei-
ligen sich an der regionalen Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften mit IT- Anwen-
dungen im Unterricht.“ 
 
Mithin ist die Gemeinde nach § 65 Abs. 1 SchulG LSA Schulträger für den 
Grundschulbetrieb. Somit gehört die Förderung und Fortentwicklung der für 
den Schulbetrieb notwendigen Infrastruktur zu den Pflichtaufgaben im eigenen 
Wirkungskreis der Gemeinde.  
 

http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/pdf/bildung/rl_it_ausst.pdf
http://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/pdf/bildung/rl_it_ausst.pdf


Der Inhalt des Projekts ist der Anlage 1 zu entnehmen.  
 
Rechtsgrundlage 
KVG LSA, SchulG LSA 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
Kosten der Bearbeitung in EUR 

 

 
250,00 

 
    
 

Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 
Gesamtkosten der Maß-
nahmen 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss/Kapitaldienst/ 
Folgelasten oder kalkulatori-
sche Kosten) 

 
 

 Eigenanteil  
 50.000 EUR (25 v. 
H.) 
  Objektbezogene                            
 Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüsse/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

Abschreibungen  
ca. 13.000 EUR p. a.  
  

    

200.000 EUR  150.000 EUR (75 v. H.) För-
dermittel  

 

 

im Ergebnishaushalt 
 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
11104.0731000.135 

 
 
Anlagen 
Anlage 1 Erläuterungsbericht 2. BA GS Barleben STARK III  15.07.2014 
Anlage 2 Merkblatt Multimediarichtlinie IB LSA 
Anlage 3 Multimediarichtlinie LSA 
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